
…für eine gesundheitliche Versorgungsplanung 
der letzten Lebensphase (§ 132g SGB V)



Jeder Mensch hat das Recht auf ein Sterben unter würdigen 
Bedingungen. Er muss darauf vertrauen können, dass er in 
seiner letzten Lebensphase mit seinen Vorstellungen, Wünschen 
und Werten respektiert wird und dass Entscheidungen unter 
Achtung seines Willens getroffen werden. Deshalb gibt es jetzt 
das Kompetenzzentrum Qualität des Lebens. 

Wir möchten ein Netzwerk aufbauen, damit insbesondere 
Menschen mit Assistenzbedarf frühzeitig und kompetent beraten 
werden. Denn Qualität des Lebens schließt auch das Ende 
des Lebens mit ein. Seien Sie mit dabei!
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